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Anlage  
zur Schalltechnischen Untersuchung  
zum Bebauungsplan „Zentralklinikum Zollernalb / Firstäcker“ 
 
 

 
Die vorliegende Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan „Zentralklinikum 
Zollernalb / Firstäcker“ in Balingen-Dürrwangen, welche durch das Ingenieurbüro für 
Umweltakustik „Heine + Jud“ aus Stuttgart mit Datum 19.12.2025 erstellt wurde, geht auf die 
Klinikplanung aus dem Jahr 2025 (ausgelegte Fassung vom 27.06.2025) zurück. 
 
Die zu Grunde gelegte Außenanlagenplanung wurde kontinuierlich weiterentwickelt und mit 
Fachplanungen und Fachbehörden abgestimmt. Die mit Stand vom 06.03.2026 durch das Büro 
„Planstatt Senner“ aus Überlingen vorgelegte Außenanlagenplanung (Anlage 11 zur erneuten 
Öffentlichen Auslegung) beinhaltet insbesondere Änderungen im Geltungsbereich im Nord-
Osten (landwirtschaftliche Flächen) und in der Lage der Feuerwehrumfahrt, welche nordöstlich 
des Klinikumbaus näher an das Gebäude heranrückt.  
 
Durch die zuletzt erfolgten Änderungen (insbesondere in der Außenanlagenplanung, 
Geltungsbereich) ergeben sich jedoch aus Schalltechnischer Sicht keine wesentlichen 
Änderungen, weshalb auf eine Neuberechnung der Schallwerte und eine Überarbeitung des 
Gutachtens aus wirtschaftlichen Gründen verzichtet wurde.  
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